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Wir weisen auf zwei wesentliche Änderungen hin: 

1) SEG -Zulagen insbesondere Schmutzzulagen 

Es werden Aussagen zur Dokumentation getroffen: 

Zur Dokumentation der Voraussetzungen sind beispielsweise folgende Angaben geeignet: 

• Bezeichnung des Arbeitsplatzes, Bereichs oder der Funktion 

• Beschreibung der typischen Arbeitsumgebung und Tätigkeiten 

• Darstellung der relevanten Belastungen oder Umstände (z.B. durch Beschreibung oder 
durch Fotodokumentation) 

• Aufzeichnungen betreffend das zeitliche Ausmaß der Tätigkeiten, die eine 
außerordentliche Verschmutzung, Erschwernis oder Gefahr bewirken 

Achtung: Es werden Aussagen zur Höhe von Schmutzzulagen getroffen: Es kann somit zu 
Abweichungen zwischen arbeitsrechtlichem Anspruch und steuerlicher Anerkennung 
kommen.  

Im Rahmen der Schätzung des Sach- und Zeitmehraufwands können folgende Beträge 
monatlich angesetzt werden: 

Sachmehraufwand für die Reinigung der Arbeitskleidung durch den Arbeitnehmer (sämtliche  

Kosten für die Reinigung zu Hause)  10 Euro 

Sachmehraufwand für Körperpflege (Seife, Duschgel, Shampoo, etc.) 20 Euro 

Zeitmehraufwand für die Reinigung der Kleidung 60 Euro 

Zeitmehraufwand für die Reinigung des Körpers 60 Euro 

 

Von einer erheblichen Abweichung der Schmutzzulage zum angemessenen Ausmaß wird im 
Regelfall dann auszugehen sein, wenn die Zulage das angemessene Ausmaß (die tatsächliche 
übliche Sach- und Zeit(mehr)aufwand) um ein Drittel übersteigt, was ausgehend von den 
Beträgen laut Tabelle einen monatlichen Maximalbetrag von 200 Euro ergibt. 

Werden Kosten teilweise vom Arbeitgeber getragen, dürfen diese im Rahmen der Schätzung 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Beispiel 1: 

Der Arbeitgeber zahlt eine Schmutzzulage in Höhe von 180 Euro. Die materiellen 
Voraussetzungen für die steuerfreie Gewährung einer Schmutzzulage sind erfüllt. Die 

(Arbeits-)Kleidung wird auf Kosten des Arbeitgebers gereinigt. Der Arbeitnehmer wäscht sich 
seine erhebliche Verschmutzung zu Hause ab. 

Als angemessene Kosten zur Beseitigung der zwangsläufigen erheblichen Verschmutzung des 
Arbeitnehmers können im Rahmen der Schätzung 80 Euro (Sachmehraufwand für 

Körperpflege in Höhe von 20 Euro zzgl. Zeitmehraufwand für die Reinigung des Körpers in Höhe 
von 60 Euro) angesetzt werden. 



Da die Abweichung zum angemessenen Ausmaß einer steuerfreien Schmutzzulage erheblich ist, 
können nur 80 Euro steuerfrei berücksichtigt werden. Der Rest in Höhe von 

100 Euro ist steuerpflichtig. 

 

Beispiel 2: 

Der Arbeitgeber zahlt eine Schmutzzulage in Höhe von 75 Euro.  

Arbeitnehmer duscht sich auf Kosten des Arbeitgebers in der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer 
wäscht seine erheblich verschmutzte Arbeitskleidung zu Hause in der Waschmaschine. 

Als angemessene Kosten zur Beseitigung der zwangsläufigen erheblichen Verschmutzung der 
Kleidung des Arbeitnehmers können im Rahmen der Schätzung 70 Euro 

(Sachmehraufwand für die Reinigung der Arbeitskleidung in Höhe von 10 Euro zzgl. 
Zeitmehraufwand für die Reinigung der Kleidung in Höhe von 60 Euro) angesetzt werden. 

Da die Abweichung zum angemessenen Ausmaß einer Schmutzzulage nicht erheblich ist, kann 
die Schmutzzulage – bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen - zur Gänze steuerfrei gewährt 
werden. 

 

Alternativ zu den vorgenannten Beträgen können bei entsprechendem Nachweis davon 
abweichende Kosten angesetzt werden (zB der Arbeitnehmer weist seine Kosten für eine 
Fremdreinigung oder seine tatsächlichen Mehrkosten für Hygieneartikel nach). 

 


